
Anlage 2 
zur DS 136/2018 

Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
I Textliche Festsetzungen gemäß 

§ 9 BauGB 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 
BauGB) 
 
Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) 
Das Urbane Gebiet wird gemäß § 1 Abs. 
4 bis 9 BauNVO sowie § 9 Abs. 3 BauGB 
wie folgt gegliedert: 
 
Zulässig sind: 
− Wohngebäude 
− Geschäfts- und Bürogebäude 
− Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 

Speiswirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,  

− sonstige Gewerbebetriebe, 
− Anlagen für Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.  
 

Nicht zulässig sind: 
− Vergnügungsstätten 
− Tankstellen 
− Lagerplätze 
− Verkaufsplätze, Ausstellungsplätze 
− Parkplätze 

 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§§ 9 (1) 1 
BauGB) 
 
Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 
BauNVO) 
 
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte 
Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante 
der Fahrbahnmitte der dem Baugrund-
stück vorgelagerten Erschließungsstraße 
im Endausbauzustand, gemessen in der 
Mitte der straßenseitigen Grenze des 
Baukörpers. Sofern ein Baugrundstück an 
zwei Erschließungsstraßen unterschiedli-
cher Höhe angrenzt, gilt die jeweils höhe-
re Oberkante der Fahrbahnmitte als unte-
rer Bezugspunkt.  
 
Die Traufhöhe TH ist definiert als die 
traufseitige Wandhöhe, gemessen von 
dem unteren Bezugspunkt bis zur Schnitt-
linie der Außenwandfläche mit der Dach-
haut.  
 
Die maximale Gebäudehöhe GH ist defi-
niert als Maß zwischen dem höchsten 
Punkt der Dachfläche und dem unteren 
Bezugspunkt.  

 
 

3.   Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB) 
3.1. Geschlossene Bauweise (§ 22(3) BauN-

VO) 
Zulässig sind Gebäude ohne seitlichen 
Grenzabstand. 

3.2. Abweichende Bauweise (§ 22(4) BauN-
VO) 
Zulässig ist die geschlossene Bauweise 
mit der Maßgabe, dass der zeichnerisch 
durch Baulinie und Baugrenze festgesetz-
te Abstand zum nördlich des Geltungsbe-
reich stehenden Baudenkmals Roonstra-
ße 3 einzuhalten ist.  

 
 
4. Stellplätze, Garagen und Nebenanla-

gen   
(§ 9 (1) 4 BauGB i.V. m. § 12 (6) Bau-
NVO)  
 

4.1. Oberirdische Garagen, Carports und 
Stellplätze sind nicht zulässig. Ausge-
nommen hiervon sind Stellplätze im Erd-
geschoss innerhalb der überbaubaren 
Fläche zulässig, sofern sie vollständig in 
den Hauptbaukörper integriert sind (z.B. 
Garagengeschoss). 
 

4.2. Ausnahmsweise können innerhalb der 
ausgewiesenen Fläche für Tiefgaragen 
oberirdische Stellplätze zugelassen wer-
den. Voraussetzung hierfür ist, dass es 
sich um Stellplätze handelt, die zur De-
ckung des auf dem Grundstück entste-
henden Bedarfs dienen.  
 

4.3. Unterirdische Stellplätze sind innerhalb 
der überbaubaren Fläche und innerhalb 
der zeichnerisch als Tiefgarage festge-
setzten Fläche zulässig. 
 

4.4. Nebenanlagen über 30 cbm umbauter 
Raum sind nur innerhalb der überbauba-
ren Flächen zulässig.   
 

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen  (§ 9 (1) 24 
BauGB)  
 

5.1. Außenwohnbereiche in Form von Balko-
nen, Dachterrassen, Terrassen, Loggien 
o.ä. sind nur zur lärmabgewandten Seite 
zulässig.  
 

5.2. Passiver Schallschutz 
Bei Neu-, Um- und Anbauten von Gebäu-
den sind passive Maßnahmen (z.B. 
schallgedämmte Außenwände, Dächer, 
Fenster und Lüftungseinrichtungen) zum 
Schutz gegen Verkehrslärm zu treffen. 



Nach außen abschließende Bauteile von 
Aufenthaltsräumen (§ 48 BauO NRW) 
sind so auszuführen, dass sie entspre-
chend den ausgewiesenen Lärmpegelbe-
reichen folgende Schalldämmmaße auf-
weisen.  
 

 
 
(Die Tabelle ist eine Auszug der DIN 4109, 
November 1989, Herausgeber: DIN - Deut-
sches Institut für Normung e.V.). 
 
Innerhalb der festgesetzten Lärmpegelbe-
reiche III bis IV sind bei Schlafräumen 
schallgedämmte Lüftungsöffnungen vor-
zusehen, für eine ausreichende Belüftung 
bei geschlossenen Fenstern ist zu sorgen.  
 
Es können Abweichungen von den ge-
troffenen Festsetzungen zugelassen wer-
den, soweit durch ein geeignetes Fach-
gutachten nachgewiesen wird, dass ge-
ringere Maßnahmen ausreichen, um ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
ermöglichen.  
 
Hinweis: Die genannten DIN-Normen 
können im Fachdienst Stadtplanung und 
Umwelt der Stadt Bad Salzuflen eingese-
hen werden.  
 
 

II Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) 
BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW 

 
1. Gestaltung der Dächer 
1.1. Geneigte Dächer sind mit Dachpfannen 

(Dachziegeln, Dachsteinen) in den Farben 
rot oder schwarz-braun einzudecken.  
 

1.2. Für untergeordnete Bauteile (z.B. Anbau-
ten, Vor- und Rücksprünge) sind auch 
Flachdächer und flach geneigte Dächer 
zulässig.  
 

1.3. Dacheinschnitte sind nur an den von der 
öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten 
Seiten zulässig. Ausnahmsweise können 
an der von der öffentlichen Verkehrsflä-
che abgewandten Seite Dachterrassen 
zugelassen werden.  
 

1.4. Dachgauben und –einschnitte müssen zur 
seitlichen Außenwand mind. 1,50 m Ab-
stand halten und dürfen auf einer 

Traufseite keine unterschiedlichen Höhen 
ihrer Ober- und Unterkanten aufweisen. 
Die Firsthöhe von Nebengiebeln und 
Dachaufbauten darf bis max. 1,00 m von 
unten an die Firsthöhe der Hauptbaukör-
per heranreichen. 
 

1.5. Nebengiebel dürfen insgesamt nicht mehr 
als ein Drittel der Breite der jeweiligen 
Außenwand in Anspruch nehmen. Die 
Gesamtlänge von Dachaufbauten und 
Dacheinschnitten darf zusammen maxi-
mal die Hälfte der Trauflänge der zugehö-
rigen Dachfläche betragen.  
 

1.6. Im Spitzboden sind Dachaufbauten und 
Dacheinschnitte unzulässig. 

 
2. Werbeanlagen 
2.1. Beleuchtete Werbeanlagen sind nur mit 

einer maximalen Schrifthöhe von 40 cm 
zulässig. Sie haben von den Gebäude-
kanten mindestens 1,25 m Abstand zu 
halten. 
 

2.2. Werbeanlagen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig. 
 

2.3. Blink-, Wechsel-, oder Reflexbeleuchtung 
ist nicht zulässig. 
 
 

III Nachrichtliche Übernahmen  
 gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 
 
QSG IIIb Heilquellenschutzgebiet 
Für das Plangebiet findet die Quellenschutz-
verordnung Bad Oeynhausen – Bad Salzuflen 
vom 16.07.1974 (veröffentlicht im Amtsblatt 
des Regierungspräsidenten Detmold 1974, S. 
286 – 292) Anwendung, wonach hier die Zone 
IIIb festgelegt wurde. 
 
Das Plangebiet liegt im Neuabgrenzungsvor-
schlag des Quellenschutzgebietes Bad Oeyn-
hausen - Bad Salzuflen im Randbereich der 
Zone B. Die Brüderstraße ist die Grenze zu 
den Zonen III und A. 
 
IV Hinweise 
 
1. Brunnen 

Die Errichtung eines Brauchwasserbrun-
nens unterliegt - aufgrund der sensiblen 
wasserwirtschaftlichen Situation - einer 
Genehmigungspflicht durch den Kreis 
Lippe, FG 701. Die Ausführung der Arbei-
ten (Brunnenbohrung) darf erst nach Er-
teilung der entsprechenden Genehmigung 
erfolgen.  



 
2. Geothermie 

Für den Bau und Betrieb von geothermi-
schen Anlagen (Erdwärmesonden, Kolle-
ktoren etc.) ist eine eigenständige wasser-
rechtliche Erlaubnis einzuholen. In was-
serwirtschaftlich sensiblen Bereichen ist 
der Bau und Betrieb dieser Anlagen ver-
boten. Die Genehmigungsfähigkeit dieser 
Anlagen ist daher vor Antragsstellung mit 
dem Kreis Lippe abzuklären. 
 

3. Kulturgeschichtliche Bodenfunde 
Wenn bei Erdarbeiten kulturgeschichtliche 
Bodenfunde oder Befunde (Tonscherben, 
Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, 
Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist 
die Entdeckung unverzüglich der Ge-
meinde oder dem Amt für Bodendenk-
malpflege - hier im Auftrag: Lippisches 
Landesmuseum, Ameide 4, 32745 Det-
mold, Tel.: 05231/9925-0, Fax.: 
05231/9925-25 – anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte drei Werktage in un-
verändertem Zustand zu erhalten.  
Vor Beginn der Erdarbeiten ist dem Lippi-
schen Landesmuseum Detmold die zeitli-
che Möglichkeit einer archäologischen 
Voruntersuchung einzuräumen.  
 

2. Kampfmittelräumdienst 
Sollten bei Ausschachtungsarbeiten ver-
dächtige Gegenstände oder außerge-
wöhnliche Verfärbungen auftreten, ist die 
Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort ein-
zustellen und der Staatliche Kampfmittel-
räumdienst durch die Ordnungsbehörde 
oder Polizei zu benachrichtigen. 

 
3. Bodenaushub 

Bei dem Aushub, der Lagerung und dem 
Transport von Bodenaushub sind die Sat-
zung über die Abfallentsorgung im Kreis 
Lippe vom 29.05.2000 und das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) zu beachten.  
 

4. Verstöße gegen gestalterische Fest-
setzungen gemäß § 86 BauO NRW 
Verstöße gegen die gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 86 BauO NRW stel-
len eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden kann 
(gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 20 BauO NRW). 
 

 
V Planüberlagerung 
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes wird 
in seinem Geltungsbereich der bisher gültige 
Bebauungsplan Nr. 0153 „Brüderstraße / Her-
forder Straße“, Ortsteil Bad Salzuflen durch 

neues Planungsrecht überlagert. 
 


